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Arztpraxis/Studienzentrum: 

Adresse: 

(Stempel) 

 

 

Deutsche Migräne- und Kopfschmerzgesellschaft e.V. 

Datenschutzrechtliche Weisung des Verantwortlichen, Verpflichtungserklärung 

der Beschäftigten zum Datenschutz und Schweigepflicht im Projekt  

„Kopfschmerzregister der DMKG“ 

 

 

Sehr geehrte(r) Frau/Herr ..........................................! 

 

1. Datenschutzrechtliche Weisung 

Aufgrund Ihrer Tätigkeit gelten für die Arztpraxis bzw. das Studienzentrum als Verantwortlichem und 

Sie als Beschäftigte/r gem. Art. 29 der Datenschutzgrundverordnung (DSVGO) die Grundsätze zur 

rechtmäßigen Verarbeitung personenbezogener Daten nach Art. 5 und 6 DSGVO. Nach diesen Vor-

schriften ist es untersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu erheben, zu verarbeiten oder zu nut-

zen. Für Gesundheitsdaten gem. Art. 4 Nr. 15 DSGVO gelten gem. Art. 9 DSGVO besondere Schutz-

pflichten. 

Sie dürfen die Daten ausschließlich auf Weisung des Verantwortlichen verarbeiten und sind verpflich-

tet, das Datengeheimnis zu wahren. Diese Verpflichtung besteht auch über das Ende Ihres Arbeitsver-

trages hinaus.  

 

2. Verpflichtung zur Verschwiegenheit 

Als Angehöriger eines Heilberufs, als berufsmäßig tätiger Gehilfe oder als zur Vorbereitung auf den 

Beruf tätige Person bei einem Angehörigen eines Heilberufes oder weiterer Berufe gem. § 203 StGB 

erhalten Sie Zugang zu den zur Ausübung Ihres Berufes erforderlichen Informationen in der Arztpra-

xis bzw. Studienzentrum, die der Geheimhaltung unterliegen. Sie sind zur Verschwiegenheit über alle 

in der Arztpraxis bzw. im Studienzentrum bekannt gewordenen Vorgänge, Informationen und Daten 

verpflichtet. 

 

3. Zugang und Beachtung technisch-organisatorischer Maßnahmen 

Sie dürfen Dritten ohne ausdrückliche Genehmigung keinen Zugang zur Arztpraxis/zum Studienzent-

rum und/oder zu jedweden Daten oder Systemen gewähren oder verschaffen. Die Ihnen anvertrauten 

Praxisschlüssel sind sorgfältig aufbewahren und auf Verlangen unverzüglich zurückgeben. Die Ihnen 

bekannt gegebenen bzw. gewordenen Zugangsmöglichkeiten zu Arztpraxis-, Studienzentrums- bzw. 

Patientendaten (z.B. Passwörter) sind geschützt aufzubewahren und dürfen nicht an Dritte weiterge-

geben oder sonst zugänglich gemacht werden. Außerdem sind die technisch-organisatorischen Maß-

nahmen zur Datensicherheit befolgen. 
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Ihre sonstigen, sich aus dem Arbeitsvertrag ergebenden allgemeinen Geheimhaltungsverpflichtungen 

bleiben im Übrigen bestehen. Die Pflicht zum Datengeheimnis und zur Verschwiegenheit besteht auch 

Ihren Familienangehörigen und Angehörigen von Patienten gegenüber. Sie endet nicht mit dem Ende 

des Arbeitsverhältnisses/Berufsausbildungsverhältnisses.  

 

4. Zeugnisverweigerungsrecht 

Wir weisen Sie ferner auf Ihr Recht gemäß §§ 53, 53a Strafprozessordnung (StPO) zur Zeugnisver-

weigerung hin. Insbesondere weisen wir darauf hin, dass Tatsachen, die Ihnen während Ihrer Tätigkeit 

in der Arztpraxis/im Studienzentrum bekanntgeworden sind, nur nach Genehmigung des Praxisinha-

bers Behörden und Gerichten mitzuteilen sind. 

 

5. Rechtliche Folgen 

Wir weisen Sie darauf hin, dass Verstöße gegen die Verpflichtungen nach dem Datenschutz und der 

Verschwiegenheitspflicht arbeitsrechtliche Konsequenzen wie eine Abmahnung und bei schweren 

Verstößen eine fristlose Kündigung nach sich ziehen können. Unabhängig davon können Verstöße 

Anlass für ein Ordnungswidrigkeiten- oder Strafverfahren sein und mit Geldbußen, Freiheits- oder 

Geldstrafe geahndet werden.  

 

 

 

_______________________ ________________________ ___________________________ 

Ort, Datum  

Name des Arztes (durch das 

Zentrum benannter Ansprech-

partner der DMKG) 

Unterschrift des Arztes (durch 

das Zentrum benannter An-

sprechpartner der DMKG) 

 

 

Erklärung des Mitarbeiters/der Mitarbeiterin 

 

Über die gesetzlichen Bestimmungen der Datenschutzgrundverordnung und des Bundesdatenschutz-

gesetzes zu Datenschutz und Datensicherheit wurde ich unterrichtet. Die sich daraus ergebenden 

Verhaltensweisen wurden mir mitgeteilt. Meine Verpflichtung auf das Datengeheimnis habe ich hiermit 

zur Kenntnis genommen. 

Über die Verpflichtung zur Schweigepflicht von Heilberufen bin ich heute vom Praxisinhaber aus-

drücklich belehrt worden. 

Die Gesetzestexte sind erläutert und ausgehändigt worden. 

Die technisch-organisatorischen Maßnahmen sind erläutert und ausgehändigt worden. 

 

 

_______________________ ________________________ ________________________ 

Ort, Datum  Name des Mitarbeiters Unterschrift des Mitarbeiters 
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Auszug aus der Datenschutzgrundverordnung, Bundesdatenschutzgesetz und dem 

Strafgesetzbuch 

Art. 29 DSGVO Verarbeitung unter der Aufsicht des Verantwortlichen oder des Auftragsverar-
beiters 

Der Auftragsverarbeiter und jede dem Verantwortlichen oder dem Auftragsverarbeiter unterstellte 
Person, die Zugang zu personenbezogenen Daten hat, dürfen diese Daten ausschließlich auf Wei-
sung des Verantwortlichen verarbeiten, es sei denn, dass sie nach dem Unionsrecht oder dem Recht 
der Mitgliedstaaten zur Verarbeitung verpflichtet sind. 

Art. 5 DSGVO Grundsätze für die Verarbeitung personenbezogener Daten 

(1) Personenbezogene Daten müssen  

a) auf rechtmäßige Weise, nach Treu und Glauben und in einer für die betroffene Per-

son nachvollziehbaren Weise verarbeitet werden („Rechtmäßigkeit, Verarbeitung 

nach Treu und Glauben, Transparenz“); 

b) für festgelegte, eindeutige und legitime Zwecke erhoben werden und dürfen nicht in 

einer mit diesen Zwecken nicht zu vereinbarenden Weise weiterverarbeitet werden; 

eine Weiterverarbeitung für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, für wis-

senschaftliche oder historische Forschungszwecke oder für statistische Zwecke gilt 

gemäß Artikel 89 Absatz 1 nicht als unvereinbar mit den ursprünglichen Zwecken 

(„Zweckbindung“); 

c) dem Zweck angemessen und erheblich sowie auf das für die Zwecke der Verarbei-

tung notwendige Maß beschränkt sein („Datenminimierung“); 

d) sachlich richtig und erforderlichenfalls auf dem neuesten Stand sein; es sind alle an-

gemessenen Maßnahmen zu treffen, damit personenbezogene Daten, die im Hinblick 

auf die Zwecke ihrer Verarbeitung unrichtig sind, unverzüglich gelöscht oder berich-

tigt werden („Richtigkeit“); 

e) in einer Form gespeichert werden, die die Identifizierung der betroffenen Personen 

nur so lange ermöglicht, wie es für die Zwecke, für die sie verarbeitet werden, erfor-

derlich ist; personenbezogene Daten dürfen länger gespeichert werden, soweit die 

personenbezogenen Daten vorbehaltlich der Durchführung geeigneter technischer 

und organisatorischer Maßnahmen, die von dieser Verordnung zum Schutz der 

Rechte und Freiheiten der betroffenen Person gefordert werden, ausschließlich für im 

öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke oder für wissenschaftliche und histori-

sche Forschungszwecke oder für statistische Zwecke gemäß Artikel 89 Absatz 1 ver-

arbeitet werden („Speicherbegrenzung“); 

f) in einer Weise verarbeitet werden, die eine angemessene Sicherheit der personen-

bezogenen Daten gewährleistet, einschließlich Schutz vor unbefugter oder unrecht-

mäßiger Verarbeitung und vor unbeabsichtigtem Verlust, unbeabsichtigter Zerstörung 

oder unbeabsichtigter Schädigung durch geeignete technische und organisatorische 

Maßnahmen („Integrität und Vertraulichkeit“); 

(2) Der Verantwortliche ist für die Einhaltung des Absatzes 1 verantwortlich und muss dessen 

Einhaltung nachweisen können („Rechenschaftspflicht“). 

 

  

https://dsgvo-gesetz.de/art-89-dsgvo/
https://dsgvo-gesetz.de/art-89-dsgvo/
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Art. 6 DSGVO Rechtmäßigkeit der Verarbeitung 

(1) 1Die Verarbeitung ist nur rechtmäßig, wenn mindestens eine der nachstehenden Bedingun-

gen erfüllt ist:  

a) Die betroffene Person hat ihre Einwilligung zu der Verarbeitung der sie betreffenden 

personenbezogenen Daten für einen oder mehrere bestimmte Zwecke gegeben; 

b) die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die be-

troffene Person ist, oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich, 

die auf Anfrage der betroffenen Person erfolgen; 

c) die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich, der der 

Verantwortliche unterliegt; 

d) die Verarbeitung ist erforderlich, um lebenswichtige Interessen der betroffenen Per-

son oder einer anderen natürlichen Person zu schützen; 

e) die Verarbeitung ist für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich, die im öffentli-

chen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verant-

wortlichen übertragen wurde; 

f) die Verarbeitung ist zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen 

oder eines Dritten erforderlich, sofern nicht die Interessen oder Grundrechte und 

Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten 

erfordern, überwiegen, insbesondere dann, wenn es sich bei der betroffenen Person 

um ein Kind handelt. 

2Unterabsatz 1 Buchstabe f gilt nicht für die von Behörden in Erfüllung ihrer Aufgaben vorge-

nommene Verarbeitung. 

(2) Die Mitgliedstaaten können spezifischere Bestimmungen zur Anpassung der Anwendung der 

Vorschriften dieser Verordnung in Bezug auf die Verarbeitung zur Erfüllung von Absatz 1 

Buchstaben c und e beibehalten oder einführen, indem sie spezifische Anforderungen für die 

Verarbeitung sowie sonstige Maßnahmen präziser bestimmen, um eine rechtmäßig und nach 

Treu und Glauben erfolgende Verarbeitung zu gewährleisten, einschließlich für andere be-

sondere Verarbeitungssituationen gemäß Kapitel IX. 

(3) 1Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitungen gemäß Absatz 1 Buchstaben c und e wird fest-

gelegt durch  

a) Unionsrecht oder 

b) das Recht der Mitgliedstaaten, dem der Verantwortliche unterliegt. 

2Der Zweck der Verarbeitung muss in dieser Rechtsgrundlage festgelegt oder hinsichtlich der 

Verarbeitung gemäß Absatz 1 Buchstabe e für die Erfüllung einer Aufgabe erforderlich sein, 

die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Ver-

antwortlichen übertragen wurde. 3Diese Rechtsgrundlage kann spezifische Bestimmungen 

zur Anpassung der Anwendung der Vorschriften dieser Verordnung enthalten, unter anderem 

Bestimmungen darüber, welche allgemeinen Bedingungen für die Regelung der Rechtmäßig-

keit der Verarbeitung durch den Verantwortlichen gelten, welche Arten von Daten verarbeitet 

werden, welche Personen betroffen sind, an welche Einrichtungen und für welche Zwecke die 

personenbezogenen Daten offengelegt werden dürfen, welcher Zweckbindung sie unterlie-

gen, wie lange sie gespeichert werden dürfen und welche Verarbeitungsvorgänge und -

verfahren angewandt werden dürfen, einschließlich Maßnahmen zur Gewährleistung einer 

rechtmäßig und nach Treu und Glauben erfolgenden Verarbeitung, wie solche für sonstige 

besondere Verarbeitungssituationen gemäß Kapitel IX. 4Das Unionsrecht oder das Recht der 

https://dsgvo-gesetz.de/kapitel-9/
https://dsgvo-gesetz.de/kapitel-9/
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Mitgliedstaaten müssen ein im öffentlichen Interesse liegendes Ziel verfolgen und in einem 

angemessenen Verhältnis zu dem verfolgten legitimen Zweck stehen. 

(4) Beruht die Verarbeitung zu einem anderen Zweck als zu demjenigen, zu dem die personen-

bezogenen Daten erhoben wurden, nicht auf der Einwilligung der betroffenen Person oder auf 

einer Rechtsvorschrift der Union oder der Mitgliedstaaten, die in einer demokratischen Ge-

sellschaft eine notwendige und verhältnismäßige Maßnahme zum Schutz der in Artikel 23 

Absatz 1 genannten Ziele darstellt, so berücksichtigt der Verantwortliche – um festzustellen, 

ob die Verarbeitung zu einem anderen Zweck mit demjenigen, zu dem die personenbezoge-

nen Daten ursprünglich erhoben wurden, vereinbar ist – unter anderem  

a) jede Verbindung zwischen den Zwecken, für die die personenbezogenen Daten er-

hoben wurden, und den Zwecken der beabsichtigten Weiterverarbeitung, 

b) den Zusammenhang, in dem die personenbezogenen Daten erhoben wurden, insbe-

sondere hinsichtlich des Verhältnisses zwischen den betroffenen Personen und dem 

Verantwortlichen, 

c) die Art der personenbezogenen Daten, insbesondere ob besondere Kategorien per-

sonenbezogener Daten gemäß Artikel 9 verarbeitet werden oder ob personenbezo-

gene Daten über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten gemäß Artikel 10 ver-

arbeitet werden, 

d) die möglichen Folgen der beabsichtigten Weiterverarbeitung für die betroffenen Per-

sonen, 

e) das Vorhandensein geeigneter Garantien, wozu Verschlüsselung oder Pseudonymi-

sierung gehören kann. 

 

Art. 9 DSGVO Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten (Gesundheits-

daten) 

(1) Die Verarbeitung personenbezogener Daten, aus denen die rassische und ethnische Herkunft, 

politische Meinungen, religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen oder die Gewerk-

schaftszugehörigkeit hervorgehen, sowie die Verarbeitung von genetischen Daten, biometri-

schen Daten zur eindeutigen Identifizierung einer natürlichen Person, Gesundheitsdaten oder 

Daten zum Sexualleben oder der sexuellen Orientierung einer natürlichen Person ist unter-

sagt. 

(2) Absatz 1 gilt nicht in folgenden Fällen:  

a) Die betroffene Person hat in die Verarbeitung der genannten personenbezogenen 

Daten für einen oder mehrere festgelegte Zwecke ausdrücklich eingewilligt, es sei 

denn, nach Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten kann das Verbot nach 

Absatz 1 durch die Einwilligung der betroffenen Person nicht aufgehoben werden, 

b) die Verarbeitung ist erforderlich, damit der Verantwortliche oder die betroffene Person 

die ihm bzw. ihr aus dem Arbeitsrecht und dem Recht der sozialen Sicherheit und 

des Sozialschutzes erwachsenden Rechte ausüben und seinen bzw. ihren diesbe-

züglichen Pflichten nachkommen kann, soweit dies nach Unionsrecht oder dem 

Recht der Mitgliedstaaten oder einer Kollektivvereinbarung nach dem Recht der Mit-

gliedstaaten, das geeignete Garantien für die Grundrechte und die Interessen der be-

troffenen Person vorsieht, zulässig ist, 

c) die Verarbeitung ist zum Schutz lebenswichtiger Interessen der betroffenen Person 

oder einer anderen natürlichen Person erforderlich und die betroffene Person ist aus 

körperlichen oder rechtlichen Gründen außerstande, ihre Einwilligung zu geben, 

https://dsgvo-gesetz.de/art-23-dsgvo/
https://dsgvo-gesetz.de/art-9-dsgvo/
https://dsgvo-gesetz.de/art-10-dsgvo/
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d) die Verarbeitung erfolgt auf der Grundlage geeigneter Garantien durch eine politisch, 

weltanschaulich, religiös oder gewerkschaftlich ausgerichtete Stiftung, Vereinigung 

oder sonstige Organisation ohne Gewinnerzielungsabsicht im Rahmen ihrer recht-

mäßigen Tätigkeiten und unter der Voraussetzung, dass sich die Verarbeitung aus-

schließlich auf die Mitglieder oder ehemalige Mitglieder der Organisation oder auf 

Personen, die im Zusammenhang mit deren Tätigkeitszweck regelmäßige Kontakte 

mit ihr unterhalten, bezieht und die personenbezogenen Daten nicht ohne Einwilli-

gung der betroffenen Personen nach außen offengelegt werden, 

e) die Verarbeitung bezieht sich auf personenbezogene Daten, die die betroffene Per-

son offensichtlich öffentlich gemacht hat, 

f) die Verarbeitung ist zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechts-

ansprüchen oder bei Handlungen der Gerichte im Rahmen ihrer justiziellen Tätigkeit 

erforderlich, 

g) die Verarbeitung ist auf der Grundlage des Unionsrechts oder des Rechts eines Mit-

gliedstaats, das in angemessenem Verhältnis zu dem verfolgten Ziel steht, den We-

sensgehalt des Rechts auf Datenschutz wahrt und angemessene und spezifische 

Maßnahmen zur Wahrung der Grundrechte und Interessen der betroffenen Person 

vorsieht, aus Gründen eines erheblichen öffentlichen Interesses erforderlich, 

h) die Verarbeitung ist für Zwecke der Gesundheitsvorsorge oder der Arbeitsmedizin, für 

die Beurteilung der Arbeitsfähigkeit des Beschäftigten, für die medizinische Diagnos-

tik, die Versorgung oder Behandlung im Gesundheits- oder Sozialbereich oder für die 

Verwaltung von Systemen und Diensten im Gesundheits- oder Sozialbereich auf der 

Grundlage des Unionsrechts oder des Rechts eines Mitgliedstaats oder aufgrund ei-

nes Vertrags mit einem Angehörigen eines Gesundheitsberufs und vorbehaltlich der 

in Absatz 3 genannten Bedingungen und Garantien erforderlich, 

i) die Verarbeitung ist aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentli-

chen Gesundheit, wie dem Schutz vor schwerwiegenden grenzüberschreitenden Ge-

sundheitsgefahren oder zur Gewährleistung hoher Qualitäts- und Sicherheitsstan-

dards bei der Gesundheitsversorgung und bei Arzneimitteln und Medizinprodukten, 

auf der Grundlage des Unionsrechts oder des Rechts eines Mitgliedstaats, das an-

gemessene und spezifische Maßnahmen zur Wahrung der Rechte und Freiheiten der 

betroffenen Person, insbesondere des Berufsgeheimnisses, vorsieht, erforderlich, 

oder 

j) die Verarbeitung ist auf der Grundlage des Unionsrechts oder des Rechts eines Mit-

gliedstaats, das in angemessenem Verhältnis zu dem verfolgten Ziel steht, den We-

sensgehalt des Rechts auf Datenschutz wahrt und angemessene und spezifische 

Maßnahmen zur Wahrung der Grundrechte und Interessen der betroffenen Person 

vorsieht, für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, für wissenschaftliche 

oder historische Forschungszwecke oder für statistische Zwecke gemäß Artikel 89 

Absatz 1 erforderlich. 

(3) Die in Absatz 1 genannten personenbezogenen Daten dürfen zu den in Absatz 2 Buchstabe h 

genannten Zwecken verarbeitet werden, wenn diese Daten von Fachpersonal oder unter 

dessen Verantwortung verarbeitet werden und dieses Fachpersonal nach dem Unionsrecht 

oder dem Recht eines Mitgliedstaats oder den Vorschriften nationaler zuständiger Stellen 

dem Berufsgeheimnis unterliegt, oder wenn die Verarbeitung durch eine andere Person er-

folgt, die ebenfalls nach dem Unionsrecht oder dem Recht eines Mitgliedstaats oder den Vor-

schriften nationaler zuständiger Stellen einer Geheimhaltungspflicht unterliegt. 
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(4) Die Mitgliedstaaten können zusätzliche Bedingungen, einschließlich Beschränkungen, einfüh-

ren oder aufrechterhalten, soweit die Verarbeitung von genetischen, biometrischen oder Ge-

sundheitsdaten betroffen ist. 

§ 42 BDSG (neu) Strafvorschriften 

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer wissentlich nicht 

allgemein zugängliche personenbezogene Daten einer großen Zahl von Personen, ohne hier-

zu berechtigt zu sein,  

1. einem Dritten übermittelt oder 

2. auf andere Art und Weise zugänglich macht 

und hierbei gewerbsmäßig handelt. 

(2) Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer personenbezoge-

ne Daten, die nicht allgemein zugänglich sind,  

1. ohne hierzu berechtigt zu sein, verarbeitet oder 

2. durch unrichtige Angaben erschleicht 

und hierbei gegen Entgelt oder in der Absicht handelt, sich oder einen anderen zu bereichern 

oder einen anderen zu schädigen. 

(3) 1Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt. 2Antragsberechtigt sind die betroffene Person, der Ver-

antwortliche, die oder der Bundesbeauftragte und die Aufsichtsbehörde. 

(4) Eine Meldung nach Artikel 33 der Verordnung (EU) 2016/679 oder eine Benachrichtigung 

nach Artikel 34 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 darf in einem Strafverfahren gegen 

den Meldepflichtigen oder Benachrichtigenden oder seine in § 52 Absatz 1 der Strafprozess-

ordnung bezeichneten Angehörigen nur mit Zustimmung des Meldepflichtigen oder Benach-

richtigenden verwendet werden. 

 

§ 43 BDSG (neu) Bußgeldvorschriften 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig  

1. entgegen § 30 Absatz 1 ein Auskunftsverlangen nicht richtig behandelt oder 

2. entgegen § 30 Absatz 2 Satz 1 einen Verbraucher nicht, nicht richtig, nicht vollständig 

oder nicht rechtzeitig unterrichtet. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro geahndet wer-

den. 

(3) Gegen Behörden und sonstige öffentliche Stellen im Sinne des § 2 Absatz 1 werden keine 

Geldbußen verhängt. 

(4) Eine Meldung nach Artikel 33 der Verordnung (EU) 2016/679 oder eine Benachrichtigung 

nach Artikel 34 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 darf in einem Verfahren nach dem 

Gesetz über Ordnungswidrigkeiten gegen den Meldepflichtigen oder Benachrichtigenden o-

der seine in § 52 Absatz 1 der Strafprozessordnung bezeichneten Angehörigen nur mit Zu-

stimmung des Meldepflichtigen oder Benachrichtigenden verwendet werden. 

 

§ 203 StGB Verletzung von Privatgeheimnissen 

(1) Wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein zum persönlichen Lebensbereich gehö-

rendes Geheimnis oder ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, offenbart, das ihm als  

https://dsgvo-gesetz.de/art-33-dsgvo/
https://dsgvo-gesetz.de/art-34-dsgvo/
https://www.gesetze-im-internet.de/stpo/__52.html
https://www.gesetze-im-internet.de/stpo/__52.html
https://dsgvo-gesetz.de/bdsg-neu/30-bdsg-neu/
https://dsgvo-gesetz.de/bdsg-neu/30-bdsg-neu/
https://dsgvo-gesetz.de/bdsg-neu/2-bdsg-neu/
https://dsgvo-gesetz.de/art-33-dsgvo/
https://dsgvo-gesetz.de/art-34-dsgvo/
https://www.gesetze-im-internet.de/stpo/__52.html
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1. Arzt, Zahnarzt, Tierarzt, Apotheker oder Angehörigen eines anderen Heilberufs, der 

für die Berufsausübung oder die Führung der Berufsbezeichnung eine staatlich gere-

gelte Ausbildung erfordert, 

2. Berufspsychologen mit staatlich anerkannter wissenschaftlicher Abschlußprüfung, 

3. Rechtsanwalt, Kammerrechtsbeistand, Patentanwalt, Notar, Verteidiger in einem ge-

setzlich geordneten Verfahren, Wirtschaftsprüfer, vereidigtem Buchprüfer, Steuerbe-

rater, Steuerbevollmächtigten oder Organ oder Mitglied eines Organs einer Rechts-

anwalts-, Patentanwalts-, Wirtschaftsprüfungs-, Buchprüfungs- oder Steuerbera-

tungsgesellschaft, 

4. Ehe-, Familien-, Erziehungs- oder Jugendberater sowie Berater für Suchtfragen in ei-

ner Beratungsstelle, die von einer Behörde oder Körperschaft, Anstalt oder Stiftung 

des öffentlichen Rechts anerkannt ist, 

5. Mitglied oder Beauftragten einer anerkannten Beratungsstelle nach den §§ 3 und 8 

des Schwangerschaftskonfliktgesetzes, 

6. staatlich anerkanntem Sozialarbeiter oder staatlich anerkanntem Sozialpädagogen 

oder 

7. Angehörigen eines Unternehmens der privaten Kranken-, Unfall- oder Lebensversi-

cherung oder einer privatärztlichen, steuerberaterlichen oder anwaltlichen Verrech-

nungsstelle  

anvertraut worden oder sonst bekanntgeworden ist, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr 

oder mit Geldstrafe bestraft. 

(2) Ebenso wird bestraft, wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein zum persönli-

chen Lebensbereich gehörendes Geheimnis oder ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, 

offenbart, das ihm als  

1. Amtsträger, 

2. für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteten, 

3. Person, die Aufgaben oder Befugnisse nach dem Personalvertretungsrecht wahr-

nimmt, 

4. Mitglied eines für ein Gesetzgebungsorgan des Bundes oder eines Landes tätigen 

Untersuchungsausschusses, sonstigen Ausschusses oder Rates, das nicht selbst 

Mitglied des Gesetzgebungsorgans ist, oder als Hilfskraft eines solchen Ausschusses 

oder Rates, 

5. öffentlich bestelltem Sachverständigen, der auf die gewissenhafte Erfüllung seiner 

Obliegenheiten auf Grund eines Gesetzes förmlich verpflichtet worden ist, oder 

6. Person, die auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer Geheimhaltungspflicht bei der 

Durchführung wissenschaftlicher Forschungsvorhaben auf Grund eines Gesetzes 

förmlich verpflichtet worden ist, 

anvertraut worden oder sonst bekanntgeworden ist. Einem Geheimnis im Sinne des Satzes 1 

stehen Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse eines anderen gleich, die 

für Aufgaben der öffentlichen Verwaltung erfasst worden sind; Satz 1 ist jedoch nicht anzu-

wenden, soweit solche Einzelangaben anderen Behörden oder sonstigen Stellen für Aufga-

ben der öffentlichen Verwaltung bekanntgegeben werden und das Gesetz dies nicht unter-

sagt. 

(3) Kein Offenbaren im Sinne dieser Vorschrift liegt vor, wenn die in den Absätzen 1 und 2 ge-

nannten Personen Geheimnisse den bei ihnen berufsmäßig tätigen Gehilfen oder den bei 
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ihnen zur Vorbereitung auf den Beruf tätigen Personen zugänglich machen. Die in den Absät-

zen 1 und 2 Genannten dürfen fremde Geheimnisse gegenüber sonstigen Personen offenba-

ren, die an ihrer beruflichen oder dienstlichen Tätigkeit mitwirken, soweit dies für die Inan-

spruchnahme der Tätigkeit der sonstigen mitwirkenden Personen erforderlich ist; das Gleiche 

gilt für sonstige mitwirkende Personen, wenn diese sich weiterer Personen bedienen, die an 

der beruflichen oder dienstlichen Tätigkeit der in den Absätzen 1 und 2 Genannten mitwirken. 

(4) Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer unbefugt ein frem-

des Geheimnis offenbart, das ihm bei der Ausübung oder bei Gelegenheit seiner Tätigkeit als 

mitwirkende Person oder als bei den in den Absätzen 1 und 2 genannten Personen tätiger 

Beauftragter für den Datenschutz bekannt geworden ist. Ebenso wird bestraft, wer  

1. als in den Absätzen 1 und 2 genannte Person nicht dafür Sorge getragen hat, dass 

eine sonstige mitwirkende Person, die unbefugt ein fremdes, ihr bei der Ausübung 

oder bei Gelegenheit ihrer Tätigkeit bekannt gewordenes Geheimnis offenbart, zur 

Geheimhaltung verpflichtet wurde; dies gilt nicht für sonstige mitwirkende Personen, 

die selbst eine in den Absätzen 1 oder 2 genannte Person sind, 

2. als im Absatz 3 genannte mitwirkende Person sich einer weiteren mitwirkenden Per-

son, die unbefugt ein fremdes, ihr bei der Ausübung oder bei Gelegenheit ihrer Tätig-

keit bekannt gewordenes Geheimnis offenbart, bedient und nicht dafür Sorge getra-

gen hat, dass diese zur Geheimhaltung verpflichtet wurde; dies gilt nicht für sonstige 

mitwirkende Personen, die selbst eine in den Absätzen 1 oder 2 genannte Person 

sind, oder 

3. nach dem Tod der nach Satz 1 oder nach den Absätzen 1 oder 2 verpflichteten Per-

son ein fremdes Geheimnis unbefugt offenbart, das er von dem Verstorbenen erfah-

ren oder aus dessen Nachlass erlangt hat. 

(5) Die Absätze 1 bis 4 sind auch anzuwenden, wenn der Täter das fremde Geheimnis nach dem 

Tod des Betroffenen unbefugt offenbart. 

(6) Handelt der Täter gegen Entgelt oder in der Absicht, sich oder einen anderen zu bereichern 

oder einen anderen zu schädigen, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder 

Geldstrafe. 

 

§ 53 StPO Zeugnisverweigerungsrecht der Berufsgeheimnisträger   

(1) Zur Verweigerung des Zeugnisses sind ferner berechtigt  

1. Geistliche über das, was ihnen in ihrer Eigenschaft als Seelsorger anvertraut worden 

oder bekanntgeworden ist; 

2. Verteidiger des Beschuldigten über das, was ihnen in dieser Eigenschaft anvertraut 

worden oder bekanntgeworden ist; 

3. Rechtsanwälte und Kammerrechtsbeistände, Patentanwälte, Notare, Wirtschaftsprü-

fer, vereidigte Buchprüfer, Steuerberater und Steuerbevollmächtigte, Ärzte, Zahnärz-

te, Psychologische Psychotherapeuten, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten, 

Apotheker und Hebammen über das, was ihnen in dieser Eigenschaft anvertraut wor-

den oder bekanntgeworden ist; für Syndikusrechtsanwälte (§ 46 Absatz 2 der Bun-

desrechtsanwaltsordnung) und Syndikuspatentanwälte (§ 41a Absatz 2 der Patent-

anwaltsordnung) gilt dies vorbehaltlich des § 53a nicht hinsichtlich dessen, was ihnen 

in dieser Eigenschaft anvertraut worden oder bekanntgeworden ist; 

3a Mitglieder oder Beauftragte einer anerkannten Beratungsstelle nach den §§ 3 und 8 

des Schwangerschaftskonfliktgesetzes über das, was ihnen in dieser Eigenschaft an-

vertraut worden oder bekanntgeworden ist; 
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3b Berater für Fragen der Betäubungsmittelabhängigkeit in einer Beratungsstelle, die ei-

ne Behörde oder eine Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen Rechts an-

erkannt oder bei sich eingerichtet hat, über das, was ihnen in dieser Eigenschaft an-

vertraut worden oder bekanntgeworden ist; 

4. Mitglieder des Deutschen Bundestages, der Bundesversammlung, des Europäischen 

Parlaments aus der Bundesrepublik Deutschland oder eines Landtages über Perso-

nen, die ihnen in ihrer Eigenschaft als Mitglieder dieser Organe oder denen sie in die-

ser Eigenschaft Tatsachen anvertraut haben, sowie über diese Tatsachen selbst; 

5. Personen, die bei der Vorbereitung, Herstellung oder Verbreitung von Druckwerken, 

Rundfunksendungen, Filmberichten oder der Unterrichtung oder Meinungsbildung 

dienenden Informations- und Kommunikationsdiensten berufsmäßig mitwirken oder 

mitgewirkt haben. 

 

Die in Satz 1 Nr. 5 genannten Personen dürfen das Zeugnis verweigern über die Person des 

Verfassers oder Einsenders von Beiträgen und Unterlagen oder des sonstigen Informanten so-

wie über die ihnen im Hinblick auf ihre Tätigkeit gemachten Mitteilungen, über deren Inhalt sowie 

über den Inhalt selbst erarbeiteter Materialien und den Gegenstand berufsbezogener Wahrneh-

mungen. Dies gilt nur, soweit es sich um Beiträge, Unterlagen, Mitteilungen und Materialien für 

den redaktionellen Teil oder redaktionell aufbereitete Informations- und Kommunikationsdienste 

handelt. 

 

(2) Die in Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 bis 3b Genannten dürfen das Zeugnis nicht verweigern, wenn sie 

von der Verpflichtung zur Verschwiegenheit entbunden sind. Die Berechtigung zur Zeugnisver-

weigerung der in Absatz 1 Satz 1 Nr. 5 Genannten über den Inhalt selbst erarbeiteter Materialien 

und den Gegenstand entsprechender Wahrnehmungen entfällt, wenn die Aussage zur Aufklä-

rung eines Verbrechens beitragen soll oder wenn Gegenstand der Untersuchung  

1. eine Straftat des Friedensverrats und der Gefährdung des demokratischen Rechts-

staats oder des Landesverrats und der Gefährdung der äußeren Sicherheit (§§ 80a, 85, 

87, 88, 95, auch in Verbindung mit § 97b, §§ 97a, 98 bis 100a des Strafgesetzbuches), 

2. eine Straftat gegen die sexuelle Selbstbestimmung nach den §§ 174 bis 176, 177 

Absatz 2 Nummer 1 des Strafgesetzbuches oder 

3. eine Geldwäsche, eine Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermögenswerte 

nach § 261 Abs. 1 bis 4 des Strafgesetzbuches 

 

ist und die Erforschung des Sachverhalts oder die Ermittlung des Aufenthaltsortes des Beschul-

digten auf andere Weise aussichtslos oder wesentlich erschwert wäre. Der Zeuge kann jedoch 

auch in diesen Fällen die Aussage verweigern, soweit sie zur Offenbarung der Person des Ver-

fassers oder Einsenders von Beiträgen und Unterlagen oder des sonstigen Informanten oder der 

ihm im Hinblick auf seine Tätigkeit nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 5 gemachten Mitteilungen oder de-

ren Inhalts führen würde. 

 

§ 53a StPO Zeugnisverweigerungsrecht der mitwirkenden Personen 

(1) Den Berufsgeheimnisträgern nach § 53 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 4 stehen die Personen 

gleich, die im Rahmen  

1. eines Vertragsverhältnisses, 

2. einer berufsvorbereitenden Tätigkeit oder 
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3. einer sonstigen Hilfstätigkeit 

 

an deren beruflicher Tätigkeit mitwirken. Über die Ausübung des Rechts dieser Personen, das 

Zeugnis zu verweigern, entscheiden die Berufsgeheimnisträger, es sei denn, dass diese Ent-

scheidung in absehbarer Zeit nicht herbeigeführt werden kann. 

 

(2) Die Entbindung von der Verpflichtung zur Verschwiegenheit (§ 53 Absatz 2 Satz 1) gilt auch 

für die nach Absatz 1 mitwirkenden Personen. 

 


